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An das 
Präsidium des Nationalrates 
c/o Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 
1017 Wien 
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Datum: 2. DEZ. 1993 

Verteilt .. Y...: . .!...�: .... 2J .... � ........ . 

Datum: Wien, 26. November 1993 
Zeichen: SK64/VwVerfG-Nov 1993, 

Erg. VStG: Gnadenrecht 
Bearbeiter: Dr. Ha/Mag. Me-stö 
Telefon: 711 99-1248 
Telefax: 711 99-1259 

Einführung eines Gnadenrechts im 

Verwaltungsstrafverfahren, Begutachtunsentwurf; 

Stellungnahme des ÖAMTC; 
Bundeskanzleramt, 

GZ.601.468/24-V/2/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übermittelt der ÖAMTC seine oben genannte Stellungnahme in 25-facher 

Ausfertigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

VStG; 

Einführung eines Gnadenrechts im 

VerwaItungsstrafverfahren, 

Begutachtungsentwurf; 

GZ.601.468/24-V/2/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Datum: Wien, 26. November 1993 
Zeichen: SK64NwVerfG-Nov 1993, 

Erg. VStG: Gnadenrecht 
Bearbeiter: Dr. Ha/Mag. Me-stö 
Telefon: 711 99-1248 
Telefax: 711 99-1259 

Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club bedankt sich für die 

Übermittlung des oben genannten Begutachtungsentwurfs und begrüßt die Einführung 

des Gnadenrechts im Verwaltungsstrafverfahren. 

Über den vorliegenden Gesetzentwurf hinausgehend sollte überlegt werden, ob der Ein­

bringung eines Gnadengesuches unter bestimmten Voraussetzungen nicht die aufschie­

bende Wirkung durch die das Gnadenrecht ausübende Behörde zuerkannt werden könnte 

(analog den Bestimmungen des VwGG). Eine solche Voraussetzung könnte die offen­

bare Unbilligkeit der Vollstreckung der Verwaltungs strafe (Geldstrafe oder Freiheits­

strafe) vor Fällung der Entscheidung über das Gnadengesuch sein. 

Mit freundlichen Grüßen 
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